
Der Verein Musiksalon Hirscher e.V. bietet für Gäste, 
Fans und Freunde im Bahnhof Langenargen Musik-
genuss in außergewöhnlichem Ambiente. 
Am Samstag, 24. November, kommt DJ TOM Sisseg-
ger aus Hamburg zurück in seine alte Heimat und legt 
Funk, Soul , House, Hip Hop, Black und New dance 
classics auf. Feinster Großstadtsound im Hirscher 
mit den üblichen Attributen – volle Tanzfläche, gute 
Drinks und nette Leute. 
Eintritt 3 Euro, Mitglieder 2 Euro. 
  
Außerdem: 
Schicht-Salon jeden Donnerstag von 19 bis 23 Uhr 
Salon-Café jeden Samstag von 10 bis 14 
Tanz-Salon jeden zweiten Samstag von 20 bis 1 Uhr. 
  
Aktuelle Infos zu den Veranstaltungen sind dem Flyer 
& Facebook zu entnehmen. Mitgliederformulare sind 
an der Theke erhältlich. 
Kontakt: Berthold Müller 01 70/2 87 91 10 
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Musik Salon Hirscher e.V. - Heimspiel für DJ TOM
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Amtliche 
Bekanntmachungen

Gemeinde Langenargen 
Öffentliche Bekanntmachung 
Neuaufstellung des Bebauungsplans der Innenentwicklung 
(bei weniger als 20.000 m² Grundfläche) 

„Amselweg/Lerchenweg“ 

im beschleunigten Verfahren nach § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. 13a 
Abs. BauGB 
mit frühzeitige Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB 

Der Gemeinderat der Gemeinde Langenargen hat am 19. Novem-
ber 2018 in öffentlicher Sitzung beschlossen, den Bebauungsplan 
„Amselweg/Lerchenweg“ im beschleunigten Verfahren nach § 
13a BauGB aufzustellen. 

Der künftige räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans 
ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt: 
 

  
Maßgebend ist der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung 
vom 19.11.2018. 
  
Ziele und Zwecke der Planung 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen die planungsrecht-
lichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines vorwiegend 
wohngenutzten, innerörtlichen Quartiers und die Steuerung einer 
verträglichen Nachverdichtung geschaffen werden. 
Der Bebauungsplan wird ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Der Öffentlichkeit sowie den 
berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
wird Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt nach Vorlie-
gen eines vom Gemeinderat gebilligten Planentwurfes. Ort und 
Zeitpunkt der frühzeitigen Beteiligung wird durch eine weitere 
öffentliche Bekanntmachung angekündigt 
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegen-
den Unterlagen sind zusätzlich im Internet veröffentlicht: 
www.langenargen.de | Gemeinde | Aktuelles | Aktuelle Meldungen 
Langenargen, den 23.11.2018 

Ihr 
  

  
Achim Krafft 

Bürgermeister 

Gemeinde Langenargen 
Öffentliche Bekanntmachung 
Erlass einer Veränderungssperre für das Gebiet 
„Amselweg/Lerchenweg“ 

Zur Sicherung des mit Beschluss vom 19.11.2018 eingeleiteten 
Bebauungsplanverfahrens „Amselweg/Lerchenweg“ wurde in 
öffentlicher Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Langen-
argen am 19.11.2018 die nachfolgende Veränderungssperre als 
Satzung beschlossen: 
  
S a t z u n g 
über die Veränderungssperre für das Gebiet  
„Amselweg/Lerchenweg“ 
Auf Grund von § 14 des Baugesetzbuches (BauGB) i.d.F. vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) i.V.m. § 4 Gemeindeordnung (GemO) 
hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Langenargen folgende 
Satzung beschlossen: 

§ 1 
Anordnung der Veränderungssperre 

Zur Sicherung der Planung im künftigen Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes „Amselweg/Lerchenweg“ wird eine Verände-
rungssperre angeordnet. 
  

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich der Veränderungssperre 

(1)  Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ist 
begrenzt: 

 -  im Norden durch den Amselweg (Flst.Nr. 1591/18), Flst.
Nr. 1591/10, 1592/6, 1592/7, 1592/17, den Lerchenweg 
(Flst.Nr. 1605) und den Finkenweg (Flst.Nr. 1604) jeweils 
ausschließlich. 

 -  im Süden durch die Lindauer Straße (Flst.Nr. 1539/1) aus-
schließlich. 

 - im Südwesten durch Flst.Nr. 1585/2 ausschließlich. 
 - im Nordwesten durch die Flst.Nr. 1591/3 ausschließlich. 
 -  im Südosten durch die Kanalstraße (Flst.Nr. 1684) aus-

schließlich. 
 - im Nordosten durch Flst.Nr. 1611 ausschließlich 
(2)  Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre um-

fasst alle innerhalb des Geltungsbereichs liegende Grund-
stücke. 

(3)  Für den räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre 
ist der Lageplan vom 19.11.2018 maßgebend. 

  
§ 3 

Inhalt und Rechtswirkung der Veränderungssperre 
(1)  Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre 

dürfen: 
 1.  Vorhaben i.S. des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder 

bauliche Anlagen nicht beseitigt werden; 
 2.  keine erheblichen oder wesentlich wertsteigenden Ver-

änderungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, 
deren Veränderung nicht genehmigungs-, zustimmungs- 
oder anzeigepflichtig ist, vorgenommen werden. 

(2)  Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssper-
re baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, die von 
denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungs-
rechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor 
dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen 
werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fort-
führung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der 
Veränderungssperre nicht berührt. 

(3)  In Anwendung von § 14 Abs. 2 BauGB kann von der Verän-
derungssperre eine Ausnahme zugelassen werden, wenn 
keine überwiegenden öffentlichen Belange entgegenstehen. 
Die Entscheidung hierüber trifft die Baugenehmigungsbe-
hörde im Einvernehmen mit der Gemeinde. 

Amtlicher Teil
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§ 4 
Inkrafttreten 

Die Satzung über die Anordnung der Veränderungssperre tritt 
mit der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft (§ 16 Abs. 2 Satz 
2 BauGB) 

§ 5 
Geltungsdauer 

Für die Geltungsdauer der Veränderungssperre ist § 17 BauGB 
maßgebend. 
  
Langenargen, 19.11.2018

Ihr 
  

  
Achim Krafft 

Bürgermeister 
  
  
Die Satzung über die Veränderungssperre tritt am Tag nach 
dieser Bekanntmachung in Kraft. 
Die Veränderungssperre kann während der üblichen Dienststun-
den Rathaus Langenargen, Obere Seestraße 1, 88085 Langen-
argen, Ortsbauamt, Zimmer 26 eingesehen werden. Jedermann 
kann die Veränderungssperre einsehen und über den Inhalt Aus-
kunft verlangen. 
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über 
die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche und des § 18 
Abs. 3 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen wird hingewiesen. 
Hinweis zur Gültigkeit von Ortsrecht: 
Nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) gelten Satzungen, die unter Verletzungen von Verfah-
rens- und Formvorschriften dieses Gesetzes zustande gekom-
men sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn 
1.  die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind, 

2.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in § 
4 Abs. 4 Satz 1 GemO genannten Frist die Rechtsaufsichtsbe-
hörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht worden sind. 

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemO geltend 
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 
Satz 1 GemO genannten Frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen. 
  
Langenargen, 23.11.2018

Ihr 
  

  
Achim Krafft 

Bürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung 
Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Eriskirch – 
Kressbronn a. B. – Langenargen  am Montag, 03.12.2018 
um 17:00 Uhr im Rathaus Kressbronn a. B. (Sitzungssaal). 
Tagesordnung: 
1   Begrüßung und Informationen des Verbandsvorsitzenden 

Vorlage: GVV/2018/016  
2   Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2019 des Gemein-

deverwaltungsverbandes Eriskirch-Kressbronn a. B.-Lan-
genargen mit mittelfristiger Finanzplanung 2018 - 2022 
- Satzungsbeschluss

 Vorlage: GVV/2018/021  
3   Feststellung der Eröffnungsbilanz im Rahmen des NKHR zum 

1. Januar 2018
 Vorlage: GVV/2018/020  
4   2. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes des Gemein-

deverwaltungsverbandes Eriskirch – Kressbronn a. B. – Lan-
genargen

 -  Abwägung der Anregungen und Stellungnahmen zur 3. Öf-
fentlichen Auslegung - Beschlussempfehlung zur 
Feststellung durch die Verbandsversammlung des GVV 
Vorlage: GVV/2018/023  

5   Satzung zur 1. Änderung der Verbandssatzung des Gemein-
deverwaltungsverbandes Eriskirch-Kressbronn am Boden-
see-Langenarge

 Vorlage: GVV/2018/019  
6   Neufassung der Geschäftsordnung der Verbandsversamm-

lung des Gemeindeverwaltungsverbandes Eriskirch-Kress-
bronn a. B.-Langenargen

 Vorlage: GVV/2018/024  
7   Neufassung der Satzung des Gemeindeverwaltungs-

verbandes Eriskirch-Kressbronn a. B.-Langenargen über 
die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen 
Vorlage: GVV/2018/025  

8  Einstellung eines IT-Administrators
 Vorlage: GVV/2018/022  
9   Vorstellung des Organisationsgutachten zum Gemeindever-

waltungsverband
 Vorlage: GVV/2018/018  
10   Bericht des Integrationsbeauftragten und Vorstellung der 

neuen Integrationsmanagerinnen und des neuen Integrati-
onsmanagers

 Vorlage: GVV/2018/017  
11  Verschiedenes  
Eine nichtöffentliche Sitzung findet nicht statt. 

Kressbronn a. B., 15.11.2018 

  
gez. Achim Krafft 

Verbandsvorsitzender 



Freitag, 23. November 2018  4MONTFORT BOTE

Hinweis: 
Die öffentlichen Unterlagen zur Sitzung und die gefassten Kurz-
beschlüsse zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten finden Sie 
auf der Homepage der Gemeinde Kressbronn a. B.: www.kress-
bronn.de/Bürger/Rathaus & Service/Kommunalpolitik/Bürgerinf-
oportal(Ratsinformationssystem). 

Gemeindenachrichten
Einladung zur Sportlerehrung 2018 
Die Gemeinde Langenargen ehrt zusammen mit der Franz-Jo-
sef-Krayer-Stiftung in einer Feierstunde die Sportler des Jahres. 

Die Ehrung findet 
am Mittwoch, 28. November 2018 um 18.30 Uhr  
im Münzhof Langenargen statt. 
Verdienten Sportlerinnen und Sportlern, die in ihren Disziplinen 
herausragende Leistungen erbracht haben, werden die Förder-
preise der Franz-Josef-Krayer-Stiftung übergeben. 

Zu diesem festlichen Abend werden Mitglieder der Sportvereine 
sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen. 

Mit freundlichen Grüßen 
  

  
Achim Krafft 

Bürgermeister 

Einladung zur Senioren-Adventsfeier 
in der Festhalle Langenargen 
Liebe Seniorinnen und liebe Senioren, 
die bürgerliche Gemeinde, die evangelische und die katholische 
Kirchengemeinde sowie die Seniorenbegegnungsstätte gestalten 
einen gemeinsamen Adventsnachmittag für alle Seniorinnen und 
Senioren von Langenargen, Oberdorf und Bierkeller-Waldeck. Der 
Advents-Nachmittag findet statt in der 
Festhalle Langenargen 
am Montag, 3. Dezember 2018, ab 14.00 Uhr. 
Der Eintritt ist nur gegen Vorlage einer Eintrittskarte möglich, die 
bei der Tourist-Information werktags, von Montag 26. November 
bis Freitag 30. November von 9 bis 12 Uhr, kostenlos erhältlich ist. 
Zu diesem traditionellen Adventsnachmittag laden wir alle Seni-
orinnen und Senioren unserer Gemeinde herzlich ein. 
Besucherinnen und Besucher, die nicht gut zu Fuß sind oder 
weit entfernt von der Festhalle wohnen, haben die Möglichkeit, 
mit dem Bus der Seniorenbegegnungsstätte zum Adventsnach-
mittag zu fahren. 
Bitte beachten Sie dabei folgenden Fahrplan: 
13.30 Uhr Untere Seestr. (Ecke Maulbertschstr.) 
13.35 Uhr Rosenstr. (Ecke Jahnstr.) 
13.40 Uhr Friedhof Bushaltestelle 
13.45 Uhr Bahnhof (Edeka-Seite) 
13.50 Uhr Seniorenwohnanlage - Mühlstraße 
13.57 Uhr Festhalle 
Mit freundlichen Grüßen 

Achim Krafft Reinhold Terwart 
Bürgermeister Vorsitzender der 
 Seniorenbegegnungsstätte

Evang. Kirchengemeinde Kath. Kirchengemeinde 
Pfarrer Matthias Eidt Pfarrer Ulrich Steck 

Einladung zum Adventskonzert der Musikschule 
Langenargen 
Kaum erwarten können es die Schülerinnen und Schüler des 
Spielkreises, des Vororchesters sowie des Jugendblasorches-
ters, sich beim traditionellen Adventskonzert der Musikschule 
Langenargen mit einem bunt gemischten und vorweihnachtlichen 
Programm zu präsentieren. 
So sind alle Eltern, Großeltern, Freunde und Gönner unserer Mu-
sikschule, alle Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde sowie 
alle Gäste aus nah und fern herzlich eingeladen, den Klängen 
unserer jungen Musikerinnen und Musiker am Samstag, 1. De-
zember um 19 Uhr in der Festhalle in Langenargen zu lauschen. 
Eröffnen wird das Konzert der Spielkreis unter der Leitung von 
Reinhard Prinz. Im Anschluss konzertiert das Vororchester unter 
der Leitung von Stefan Heitz – man darf darauf gespannt sein, 
denn es konnte erst kürzlich während eines anstrengenden Pro-
benwochenendes auf der Ravensburger Veitsburg sein Konzert-
programm verfeinern. Das Jugendblasorchester bestreitet da-
nach unter Stabführung von Musikschulleiter Florian Keller den 
zweiten Teil des Konzertes. Auf ein bunt gemischtes und in vielen 
anstrengenden Proben hart erarbeitetes Konzertprogramm darf 
sich das Publikum bereits heute schon freuen. Um das leibliche 
Wohl sorgen sich die Eltern des Elternbeirates, die Mitglieder des 
Fördervereins der Musikschule sowie der Bürgerkapelle. 
Die jungen Musikerinnen und Musiker freuen sich auf Ihr Kommen! 
Der Eintritt ist frei, Saalöffnung für das Publikum ist um 18 Uhr. 
  
Verunreinigungen an den Containerstandorten 
Trotz regelmäßiger Leerungen an den Containerstandorten sind 
Verunreinigungen an den Sammelplätzen an der Tagesordnung. 
Hier werden Kartonagen unzerkleinert vor die Container gewor-
fen und Glas, Plastik, Rest- und Sperrmüll einfach nur abgestellt. 
Dies ist verboten und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die von 
unserer Ordnungsbehörde geahndet wird. 
Wir bitten alle Bürger, die Containerstandorte sauber zu halten 
und ein Auge auf die Umweltsünder zu werfen. Zudem machen 
wir nochmals darauf aufmerksam, dass das Einwerfen von ge-
werblichem Müll in diesen Containern grundsätzlich untersagt ist. 
Wir bitten alle Gewerbetreibende, dies zu beachten! 
Alle Privatpersonen weisen wir darauf hin, dass der Recycling-
hof am Bauhof (an der Kabelhängebrücke) immer freitags von 
15-17 Uhr und samstags von 9-12 Uhr geöffnet hat (in den Som-
mermonaten auch Mittwochnachmittag). Hier können in haus-
haltsüblichen Mengen Holz, Papier/Kartonage, Schrott, Grünab-
fall, Styropor (weiß), Weißblech, Energiesparlampen, Batterien, 
Verpackungschips, Kork, Alu, Folien, Druckerpatronen, CD‘s, 
Elektroschrott wie Trockner, Waschmaschine, Herd (jedoch keine 
Kühlschränke und keine Bildschirme) abgegeben werden. 
Ihre Gemeindeverwaltung 
 
Initiative Fischereimuseum – Lokalität gesucht 
Die Berufsfischer von Langenargen besitzen eine Vielzahl von 
Unterlagen und Gerätschaften von dem Beginn der Fischerei 
in Langenargen bis zur heutigen Zeit. Damit dieses wohl älteste 
Handwerk in Langenargen nicht in Vergessenheit gerät, planen die 
Berufsfischer eine dauerhafte Ausstellung mit Gerätschaften, als 
auch Bild- und Schriftmaterial für die Bewohner von Langenargen, 
aber auch für unsere Besucher und Urlauber hier in Langenargen. 
Hierfür suchen die Berufsfischer zentrums- und seenah eine ge-
eignete Lokalität (ca. 60 bis 100m²), in der mit einer derartigen 
Ausstellung dauerhaft über die Fischereigeschichte, die aktu-
elle Fischerei, aber auch die Fische im See informiert werden 
kann. Als Ansprechpartner steht seitens der Berufsfischer Sabi-
ne Gessler, Von-Kiene-Straße 11, 88085 Langenargen, Telefon: 
07543/9635535, seitens der Gemeinde Klaus-Peter Bitzer, Leiter 
des Hauptamtes, Tel.: 07543/9330-22 oder per E-Mail: bitzer@
langenargen.de zur Verfügung. 

Ende des Amtlichen Teils


